
An das  

Amt für EU- Strukturfonds  

in der Landwirtschaft (31.6) 

Brennerstraße 6 

39100 Bozen 

lweu.agriue@pec.prov.bz.it 

 
 

 
  

 
Entwicklungsprogramm für den Ländlichen Raum 2007-2 013 – Maßnahmen 211 
Ausgleichszulage und 214 Agrarumweltprämie: Mitteilung einer höheren Gewalt aufgrund 
von außerordentlich widrigen Wetterbedingungen im Sinne des 
Landesregierungsbeschlusses Nr. 1127 vom 23.09.2014 und der Mitteilung laut Art. 47 der 
Verordnung (EU) 1974/2006 vom 15.09.2014 
 
 
 
Der/Die Unterfertigte ________________________________ geboren am ___________, in 
_________________, wohnhaft in  ______________________________________  Nr.___ 
 

 
 

erklärt 
 
 
 

 in der Kampagne 2014 nicht alle im Prämienansuchen (Ausgleichszulage und/oder 
Agrarumweltprämie) erklärten Wiesenflächen gemäht zu haben; 
 

 in der Kampagne 2014 im Betrieb Silage produziert und/oder Silage verfüttert zu haben 
und verzichtet hiermit auf die Zusatzprämie für Silageverzicht. 
 
 
 
 
_____________, den _______ 
 
____________________________________________________ 
UNTERSCHRIFT DES ERKLÄRENDEN] 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
� Unterschrift abgegeben vor dem zuständigen Beamten ________________________________________________ 
                                                                                                         [VOR- UND NACHNAME  DES ZUSTÄNDIGEN BEAMTEN] 
�  Ablichtung eines gültigen Erkennungsdokumentes liegt bei 
 
(Art. 38, Abs. 3, D.P.R. 445/2000) 

 
Ausgestellt auf stempelfreiem Papier   laut Art. 37, Abs. 1, D.P.R. 445/2000 und Art. 14, Tab. B, D.P.R. 642/72  
 
 
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr.196/2 003) 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 
elektronischer Form, für die Erfordernisse der Verordnung (UE) 1305/2013  verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist 
der Direktor der Abteilung Landwirtschaft. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben 
abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht 
bearbeitet werden. Der/Die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu 
seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskünfte darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 
 


